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AudioMEtrisCHE fuNKtioNsprüfuNg

produKtEiNwEisuNg

oHr

KoNtroLLE uNd EiNwEisuNg ErfoLgt

Hz H1 [dB]* H2 [dB]** däMMwErt [dB]*** fuNKtioNsprüfuNg BEstANdEN

EMpfANgsBEstätiguNg KuNdE

Die audiometrische funktionsprüfung zum nachweis der korrekten abdichtung der gehörschutzotoplastik wird durch einen hörakustiker oder entsprechend audiolo-
gisch ausgebildetes fachpersonal in einem schallreduzierten messraum durchgeführt. als prüfsignal für die hörschwellenmessung dient ein kontinuierliches 500hz 
Terzbandrauschen, welches in 1dB-schritten gleichmäßig erhöht wird.

1. ermittlung der individuellen hörschwelle (h1) des probanden ohne gehörschutzotoplastik seitendifferent mittels Kapselhörer (sollte kein Kapselhörer zur  
 Verfügung stehen, ist alternativ die hörschwelle per flachkopfhörer zu ermitteln).

2. ermittlung der individuellen hörschwelle (h2) des probanden mit beidseitig ordnungsgemäß eingesetzten gehörschutzotoplastiken (inklusive filterelement, 
 soweit vorhanden). wurde die hörschwellenbestimmung ohne gehörschutz mit flachkopfhörer durchgeführt, muss die anschließende messung mit gehörschutz 
 im freifeld erfolgen.

3. Die Differenz der beiden ermittelten werte (h2-h1) ergibt den Dämmwert der gehörschutzotoplastik in dB(a) bei 500hz.

das Ergebnis darf maximal ± 5dB von dem in der Baumusterprüfung gemessenen Mittelwert (Mf) abweichen. Liegt der dämmwert in dieser toleranz, gilt die funk-
tionsprüfung als bestanden. 

ist eine größere messabweichung erkennbar, ist die platzierung der otoplastik im gehörgang zu prüfen, zu korrigieren und anschließend zu wiederholen. Bei erneuter 
undichtigkeit ist die firma auDia aKusTiK gmBh unverzüglich zu informieren, um in abstimmung eine nachbesserung oder neufertigung einzuleiten. gehörschutz 
der die funktionsprüfung nicht besteht, darf nicht in Verkehr gebracht werden, dieser muss daher zum hersteller zurück oder vernichtet werden.

ACHtuNg: Die funktionsprüfung ist für alle nach Din en 352 zugelassenen produkte vorgeschrieben und gemäß herstellervorgaben durchzuführen. Das ergebnis der 
funktionsprüfung ist in schriftlicher form an den hersteller (auDia) zu übermitteln. erst dann erfüllt das produkt die anforderungen der eu-Verordnung 2016/425 
über persönliche schutzausrüstung. 

ja

gründliche einweisung zur handhabung sowie hinweis zur gebrauchsanweisung.

passgenauigkeit, Tragekomfort und sicherer halt wurden überprüft.

Das korrekte einsetzen und entnehmen des gehörschutzes wurde vorgeführt. 

hinweise zur regelmäßigen pflege, sowie aufbewahrung bei nichtbenutzung.

aufklärung der folgen bei nichttragen des gehörschutzes, auch bei kurzzeitiger unterbrechung, ist erfolgt.

auf weitere gefahren wurde hingewiesen. 

hinweis zur nächsten funktionsprüfung nach drei Jahren (liegt in Verantwortung des nutzers). 

nein

Der ermittelte Dämmwert darf maximal ± 5db 
vom mittelwert der schalldämmung aus der 
Baumusterprüfung abweichen. 

* hörschwelle ohne gehörschutzotoplastik
** hörschwelle mit gehörschutztoplastik 
***  Differenz h2-h1

DaTum / unTer-
schrifT KunDe:

AUDIA AKUSTIK GMBH  •  Franz-Mehring-Straße 13  •  99610 Sömmerda    Kunden-Service: +49(0) 36 34/ 693-111    kundenservice@audia-akustik.de    www.audia-akustik.de
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